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Bundesverfassungsgericht

Urteil zur Rentenbesteuerung

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
Rentenbesteuerung wird die Besteuerung der Pensio-
nen und die De-facto-Nichtbesteuerung der gesetz-
lichen Renten als nicht verfassungskonform angese-
hen, doch wie und in welchem Zeitraum diese „Ge-
rechtigkeitslücke“ beseitigt werden soll, bleibt offen.
Dem Gesetzgeber ist nur die Vorgabe gemacht wor-
den, bis Ende 2004 eine angemessene Regelung zu
finden.

Sicherlich wird diese nicht darin bestehen, daß die
Beamtenpensionen – wie vom Kläger erhofft – zukünf-
tig unversteuert bleiben. Eine nachgelagerte Besteue-
rung wird zwar vielfach gefordert, schreibt das Gericht
aber nicht vor. Doch hat Bundesfinanzminister Eichel
schon verlauten lassen, daß er die nachgelagerte Be-
steuerung erwägt und zur Einführung eine Über-
gangsregelung von 20 Jahren und mehr ins Auge faßt.
Damit kann die Haushaltsbelastung in Grenzen gehal-
ten werden. Die schrittweise Freistellung der Renten-
beiträge wird der erwerbstätigen Generation zugute
kommen, und die überwiegende Mehrzahl der Rent-
ner wird von der allmählichen Besteuerung kaum et-
was merken. Wer irgendwann betroffen sein wird, muß
schon eine gesetzliche Rente von mehr als 27 000 €
und/oder neben der Rente andere Einkünfte beziehen.
Aber – wer soviel hat, kann sicherlich auch Steuern
zahlen.

Eine Folge kann dies alles für die Riestersche Renten-
reform haben. Das Konstrukt „garantiertes Renten-
niveau von 67% des Nettoeinkommens“ kann durch
die Steuerbefreiung der Beiträge eher unterschritten
werden, wodurch die jeweilige Regierung dann per
Gesetz zum „angemessenen Handeln“ aufgefordert
wäre. Allerdings kann bezweifelt werden, daß dies ein
schlagkräftiges Wahlkampfargument für die Opposi-
tion ist. ogm

UMTS-Erlöse

Streit um die Verteilung

Die Klage von drei Bundesländern auf Beteiligung an
den 50 Mrd. Euro, die der Bund im August 2000 aus
der Versteigerung der UMTS-Lizenzen erzielt hatte, ist
– wie die Anhörung vor dem Bundesverfassungsge-
richt zeigte – für Juristen und Ökonomen eine Delika-
tesse. Folgt man der durch das Grundgesetz festge-
legten Zuordnung der staatlichen Einnahmenquellen,
erscheint die Klage aussichtslos. Auch das Argument,

daß der Bund die Länder im Rahmen des vertikalen
Finanzausgleiches in ähnlicher Weise beteiligen müs-
se, wie das Land Niedersachsen seinerzeit seine Ein-
nahmen aus der Öl- und Gasförderabgabe im Länder-
finanzausgleich gegen sich gelten lassen mußte,
scheint rechtlich auf schwachen Füßen zu stehen.
Anders als der Länderfinanzausgleich basiert die Fi-
nanzausgleich zwischen Bund und Ländern nicht auf
einem Gesetz. 

Stärker ist die Position der Kläger unter ökonomi-
schem Aspekt. Die Erwerber der UMTS-Lizenzen ha-
ben in der Versteigerung ja nur deshalb so viel gebo-
ten, weil sie sich noch höhere Erträge im Mobilfunk-
Geschäft versprechen. Die Aufwendungen für die
Lizenzen sind für sie Betriebsausgaben und können
auch steuerlich als Abschreibungen gewinnmindernd
geltend gemacht werden. Die Lizenzerlöse des Jahres
2000 mindern also in Zukunft die Gewinne der Mobil-
funkbetreiber und damit auch das Aufkommen an
Körperschaft- und Gewerbesteuer. Demnach hätte
der Bund wenigstens die auf die Länder und Gemein-
den entfallenden Steuerausfälle auszugleichen. 

Der Bundesfinanzminister wird dieser Logik nicht ent-
gegenhalten können, daß die Mobilfunkbetreiber ihre
Lizenzkosten gewinnneutral auf die Mobilfunkpreise
aufschlagen können; ein ökonomisches Modell, aus
dem sich ein solches Verhalten ableiten ließe, möchte
man erst einmal sehen. Allerdings ist nicht unwahr-
scheinlich, daß sich die Verfassungsrichter der öko-
nomischen Logik aus rechtlichen Gründen ver-
schließen werden. hä

Liberty Media

Ein Sieg des Wettbewerbs?

Die Untersagung des Verkaufs eines Teils des TV-Ka-
belnetzes der Deutschen Telekom an den US-Konzern
Liberty durch das Kartellamt fand ein widersprüch-
liches Echo, und tatsächlich ist der Fall nicht leicht zu
beurteilen. Einerseits bedeutete der endgültige Ver-
kauf des Kabelnetzes einen Schritt zum Abbau des
faktisch immer noch bestehenden Monopols der
Deutschen Telekom im Ortsnetz – allerdings ist dafür
eine kostspielige Hochrüstung des Kabelnetzes für
Telefonie und schnelle Internetdienste erforderlich.
Andererseits hätte der Verkauf an Liberty eine Verstär-
kung der vertikalen Konzentration bewirkt, da Liberty
durch seine zahlreichen Beteiligungen gleichzeitig
Netzbetreiber und Inhalte-Anbieter ist. Eine weitere
Zunahme der vertikalen Konzentration deutete sich
auf der Netzebene an, nachdem Liberty die Übernah-
me von privaten Netzbetreibern der Ebene 4 (Haus-
netze) angekündigt hatte. Hier allerdings dürfte ein
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Zusammengehen der – vormals aus ordnungspoliti-
schen Motiven getrennten – regionalen und lokalen
Netzanbieter mittelfristig unvermeidlich sein, um eine
wirtschaftliche Nutzung des Netzes zu ermöglichen. 

Die Gegenüberstellung läßt also mehr Vor- als Nach-
teile eines Kabelnetzverkaufs erkennen, zumal gegen
einen möglichen Mißbrauch von vertikaler Markt-
macht wettbewerbsrechtliche Instrumente zur Verfü-
gung stehen. Die Abwägung durch das Kartellamt fiel
allerdings zuungunsten von Liberty aus, nicht zuletzt,
weil das Unternehmen wenig Entgegenkommen in der
Frage des künftigen Netzausbaus gezeigt hatte. Für
die mit Finanznöten kämpfende Deutschen Telekom
und den Wettbewerb im deutschen Telekommunikati-
onsmarkt dürfte dies dennoch langfristig keine Kata-
strophe sein: Angesichts der ökonomischen Bedeu-
tung des Kabelnetzes werden sich weitere Kaufinter-
essenten finden. bo

US-Stahlindustrie

Politisches Kalkül

Genau zehn Jahre nach Beendigung des handelspo-
litischen Rundumschutzes für die US-Stahlindustrie
lebt unter Präsident Bush jun. die Tradition der 70er
und 80er Jahre wieder auf. Waren damals Selbstbe-
schränkungsabkommen das bevorzugte Instrument,
sind es heute gewöhnliche Schutzzölle: Auf mehr als
die Hälfte der US-Stahleinfuhren und damit etwa 10%
des gesamten Weltstahlhandels sollen Extrazölle in
Höhe von bis zu 30% erhoben werden. Betroffen sind
hiervon hauptsächlich Stahlhersteller in der Europäi-
schen Union, in Japan, Südkorea und Rußland. Die
EU will sich ihrerseits mit Schutzzöllen gegen Über-
schußmengen zur Wehr setzen, die nunmehr insbe-
sondere aus Asien und Osteuropa auf den europäi-
schen Stahlmarkt drängen könnten. Darüber hinaus
werden Kompensationsforderungen gestellt und Ver-
geltungsschläge angedroht, und die USA sollen in ei-
nem Schiedsverfahren vor der WTO zur Verantwor-
tung gezogen und zur Revision ihrer Politik veranlaßt
werden. 

Hinter dem Vorgehen der USA steckt ein doppeltes
politisches Kalkül: Es geht um Stimmengewinne in
drei kritischen Unionsstaaten (West Virginia, Pennsyl-
vania, Ohio) bei den im November anstehenden Kon-
greßwahlen, und es geht um die Unterstützung des
Steel Caucus im Kongreß für die „Fast Track“-Bevoll-
mächtigung des Präsidenten für einen beschleunigten
Abschluß von Handelsverträgen und damit für die Si-
cherung des Verhandlungsspielraums der Exekutive
z.B. in der neuen WTO-Runde und bei der Etablierung

einer Panamerikanischen Freihandelszone. Tatsäch-
lich verspielen die USA jedoch internationales Ver-
trauenskapital und erweisen dem multilateralen Han-
delssystem einen Bärendienst, wohingegen das wah-
re Problem, die mangelnde internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der US-Stahlindustrie als Folge ver-
alteter Technologien, fragmentierter Produktions-
strukturen und zu hoher Kosten, in keiner Weise
gelöst wird; die notwendige Gesundschrumpfung wird
lediglich hinausgeschoben. ko

US-Leistungsbilanzdefizit

Gefahren für den Dollar?

Das amerikanische Leistungsbilanzdefizit wurde ent-
gegen den Erfahrungen in früheren Rezessionsphasen
im Zuge dieses Abschwungs kaum verringert; es lag
gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit zuletzt
rund 4% sogar noch höher als Mitte der 80er Jahre.
Wie schon damals mehren sich nun wieder die War-
nungen vor den Gefahren für die Weltwirtschaft: sollte
der zur Finanzierung des Defizits nötige Mittelzufluß
ins Stocken geraten, seien angesichts des hohen
amerikanischen Bedarfs an Kapitalimporten eine Ab-
wärtsspirale des Dollar und damit Turbulenzen an den
Märkten weltweit unvermeidlich. 

Nun ist die Abhängigkeit von ausländischen Kapital-
anlegern lediglich die eine Möglichkeit der Beurteilung
von negativen Leistungsbilanzsalden; aus der ande-
ren Sicht bringt das Ausmaß der Kapitalströme in ein
Land gerade dessen Attraktivität als Anlageziel zum
Ausdruck. Von der Stärke der amerikanischen Wirt-
schaft haben sich demnach die internationalen Anle-
ger im vergangenen Jahrzehnt anhaltend höhere –
und wohl auch sicherere – Renditen versprochen als
von anderen Anlagemöglichkeiten, und diese Wert-
schätzung hat sich auch in der Abschwungsphase der
amerikanischen Konjunktur kaum vermindert. Ein
plötzlicher Meinungsumschwung ist nun angesichts
des beginnenden Aufschwungs in den USA aber
kaum zu erwarten. 

Sicherlich gibt es dennoch gewichtige Risiken. Insbe-
sondere birgt die anhaltende Bankenkrise in Japan
die Gefahr, das sich bei einer weiteren Verschlechte-
rung japanische Anleger zu einer Repatriierung ihrer
Mittel veranlaßt sehen könnten. Andererseits kann es
aber auch umgekehrt zu einer Flucht in die attraktiven
und sicheren Kapitalanlagen in den USA kommen.
Doch wie schon Mitte der 80er Jahre können auch
diesmal die Kritiker schlicht zu schwarz sehen; Aktio-
nismus zur Eindämmung eines nicht eindeutigen Ge-
fahrenpotentials wäre sicher der falsche Weg. cb
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